
 

Die Benutzungsordnung für das Universitätsarchiv der 
Universität Duisburg-Essen vom 23.02.2012 (Verkün-
dungsblatt Jg. 10, 2012 S. 135 / Nr. 22) wird wie folgt 
berichtigt: 

 

Die Formulierung in § 5 Abs. 3 Buchstabe e wird wie folgt 
berichtigt: 

„der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nutzung nicht 

zulässt,“ 

Die Formulierung in § 5 Abs. 3 Buchstabe f wird wie folgt 
berichtigt: 

„sonstige Rechtsvorschriften eine Nutzung ausschließen,“. 

 

Duisburg und Essen, den 24. September 2013 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Klaus Peter Nitka 
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